   
            S a t z u n g

gemäß Vorschlag in der Mitgliederversammlung vom 9.1. 2006
§ 1 Name, Sitz

Der Verein führt den Namen „Von Schule zu Schule zwischen Köln und Malawi“ e.V.
Er ist am 8.2.2006 unter Nr. 15021 im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln eingetragen worden.

Der Sitz des Vereins ist Köln-Rodenkirchen.

Die Geschäftsanschrift lautet: Sürther Str. 55, 50996 Köln 

§ 2 Zweck

     1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein​nützige Zwecke im 

         Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

                        2. Ziele
                           a) Kennenlernen und Bewusstmachen afrikanischer bzw. deutscher Lern- und      

                               Lebensverhältnisse. Dies soll geschehen durch Entwicklung möglichst vielfältiger 

                               individueller und institutioneller Beziehungen, wie z.B. Patenschaften und Kooperation

                               bei Projekten, sowie durch gegenseitige Hilfeleistung und Unterstützung im        

                              schulischen Alltag durch Schüler, Lehrer und Eltern.

                          b) Die nachhaltige Verbesserung der Lern- und Lebensbedingungen 
                              malawischer Schülerinnen und Schüler und deren Lehrkräfte durch finanzielle Hilfe, 

                              insbesondere durch

                               -  Zahlung von Zuschüssen oder Sachleistungen und durch

            -  Unterstützung bedürftiger und förderungswürdiger Schüler.

       c) Zur Umsetzung dieser Ziele unterstützt der Verein Kooperationen zwischen 

           einer weiterführenden deutschen und - in der Regel-  einer  weiterführenden 

           Schule in Malawi.

     3. Die vorstehend bezeichneten Aufgaben können durch Beschluss der 

         Mitgliederversammlung im Rahmen der steuerbegünstigten Zwecke  erforder- 

         lichenfalls erweitert oder beschränkt werden, ohne dass es einer Satzungs-  

         änderung bedarf.

                 §3 Tätigkeit des Vereins

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

     1. Mitglied kann jeder werden, der die Aufgaben des Vereins zu fördern bereit ist 

         und sich zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages schriftlich verpflichtet. Auch 

         juristische Personen, sonstige Körperschaften und Firmen können Mitglieder 

         werden. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.  

     2. Der Austritt eines Mitgliedes kann jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich 

         erklärt werden. Die Austrittserklärung wird zum Schluss des Geschäftsjahres 

         wirksam.

     3. Mitglieder des Vereins, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder in 

         sonstiger Weise den Vereinsinteressen zuwiderhandeln, können durch den 

         Vorstand ausgeschlossen werden. Gegen den Beschluss des Vorstandes kann 

         der Be​troffene binnen eines Monats nach Mitteilung des Vorstandsbeschlusses 

         schriftlich Einspruch einlegen. Über den Ein​spruch entscheidet die Mitglieder-

         versammlung.

 § 5 Beiträge und Geschäftsjahr

    Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird durch Beschluss der Mit​gliederversammlung   

    festgesetzt. Er wird mit Beginn des Ge​schäftsjahres fällig. Geschäftsjahr ist das 

    Kalenderjahr.

§ 6 Organe des Vereins

     Organe des Vereins sind:

     1. Der Vorstand 

     2. Die Mitgliederversammlung

§ 7 Vorstand

      1. 
Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden   

          Vorsitzenden und mindestens einem weiteren Mitglied. 

      2. Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitglieder​versammlung auf die Dauer 

          von zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist 

          möglich.

      3. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins.



      4.
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende         

          Vorsitzende. Beide sind jeder für sich allein vertretungsberechtigt.

§ 8 Sitzungen des Vorstandes

      1. Der Vorsitzende beruft den Vorstand nach Bedarf, mindestens jedoch ein Mal 

          jährlich, schriftlich unter Angabe der Tages​ordnung zu Sitzungen ein. Er muss 

          ihn einberufen, wenn min​destens 2 Drittel der Vorstandsmitglieder dies fordern. 

          Die Einladungs​frist soll eine Woche betragen.

     2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 Drittel der Mitglieder 

         anwesend sind. Seine Entscheidungen trifft er durch Mehrheitsbeschluss.

         Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

     3. Die Beschlüsse des Vorstandes werden schriftlich nieder​gelegt und vom 

         Vorsitzenden sowie vom Schriftführer unter​schrieben.

§ 9 Befugnisse der Mitgliederversammlung

      1. Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht vom Vorstand zu 

         besorgen sind, durch die Versammlung der Mitglieder geordnet. Die Mitglie-  

         derversammlung wählt die Vorstandsmitglieder  gem. § 7 Abs. 2. Sie beschließt 

         über die Höhe der Mitgliedsbeiträge gem. § 5, über den Einspruch eines vom 

         Vorstand ausgeschlossenen Mitglieds gem. § 3 sowie über Satzungsänderungen 

         und die Auflösung des Vereins.

      2. Der Vorstand hat der ersten Mitgliederversammlung nach Abschluss des 

          Geschäftsjahres einen Geschäftsbericht zu erstatten und ihr die Jahresrechnung 

          vorzulegen. Die Mitgliederversammlung wählt die Rechnungsprüfer und 

          beschließt über die Entlastung des Vorstandes.

§ 10 Mitgliederversammlung

       1. Die Mitgliederversammlung wird nach Bedarf, mindestens aber ein Mal jährlich, 

           vom Vorsitzenden einberufen.    

       2. Die Einladung ergeht unter Mitteilung der Tagesordnung mit mindestens zwei 

           Wochen Frist schriftlich.

       3. Zur Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung ist die Anwesenheit von 

           mindestens 50% der Mitglieder erforderlich. Ist eine Versammlung nicht 

           beschlussfähig, kann eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben 

           Tagesordnung im Anschluss an die wegen Beschlussunfähigkeit geschlossene 

           Versammlung durchgeführt werden, sofern zu dieser weiteren Mitglieder-

           versammlung vorsorglich unter Wahrung der Frist gem. Abs. 2 eingeladen 

           worden war. 

           Die weitere Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

           erschienenen Mitglieder beschlussfähig, worauf in der Einladung hinzuweisen 

           ist. Findet die weitere Mitgliederversammlung nicht im Anschluss an die wegen 

           Beschlussunfähigkeit geschlossene Versammlung statt, so ist die weitere 

           Versammlung binnen sechs Wochen einzuberufen. Auch sie ist ohne Rücksicht 

           auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig, worauf in der 

           Einladung hinzuweisen ist.

       4. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher 

           Stimmenmehrheit gefasst, mit Ausnahme von Beschlüssen über Satzungs-

           änderungen, zu denen eine Mehrheit von zwei Drittel der Stimmen erforderlich 

           ist. Ein Beschluss über die Auflösung des Vereins bedarf einer Mehrheit von 

           zwei Drittel der Mitglieder des Vereins.

      5. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder sei​nem Stellvertreter          

          geleitet. Über ihre Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom 

          Vorsitzenden  und vom Schriftführer zu unter​zeichnen ist.

                 § 11 Anträge 

                    Anträge an die Mitgliederversammlung aus der Reihe der Mitglieder sind mindestens 5 

                    Tage vor Zusammentritt der ordentlichen Mitgliederversammlung dem Vorstand schriftlich mit 

                    kurzer Begründung einzureichen. 

                    Bei Dringlichkeitsanträgen, über deren Zulassung die Vorstandsmitglieder entscheiden, entfällt 

                    dies Erfordernis.

                  § 12 Außerordentliche Mitgliederversammlung
                   Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn es das Interesse des   

                   Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens 1/10 der Vereinsmitglieder 

                   schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe vom Vorstand verlangt wird.

                   Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Bestimmungen über die ordentliche 

                   Mitgliederversammlung entsprechend.

§ 13 Gewinne und Verwaltungsausgaben

       1. Etwaige Gewinne des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 

           verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer 

           Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des 

           Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden, bei Auflösung oder Aufhebung des 

           Vereins keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen.

       2. Durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 

           unverhältnismäßig hohe Vergütungen darf niemand begünstigt werden.

§ 14 Auflösung

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für gemeinnützige Zwecke. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden.

